
Satzung der Kammermusik-Gemeinde e. V. Hannover 

(Hannover nur als Ortszusatz) 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen Kammermusik-Gemeinde e. V. Hannover. Er ist beim 

Amtsgericht Hannover unter der Nummer VR 2383 im Vereinsregister eingetragen. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover. 

(3) Das Geschäftsjahr läuft vom 01.07 bis zum 30.06. 

 

§ 2 Zweck 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Die Kammermusik-Gemeinde will 

gute Musik (vor allem Kammermusik, aber auch Solisten- und Orchesterkonzerte) durch 

künstlerisch hochstehende Veranstaltungen des Vereins fördern und pflegen.  

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Mittel des Vereins dürfen nur 

für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung bei hervorragenden 

Verdiensten um die Kammermusik-Gemeinde e. V. Hannover Ehrenmitglieder auf 

Lebenszeit ernennen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste 

oder Austritt aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, 

wobei eine Kündigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im 

Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor 

der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen 

oder schriftlichen Stellungnahme geben. 

 



§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge (Geldzahlungen) erhoben. 

(2) Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden vom Vorstand festgesetzt. Die 

Mitglieder können als Förderer oder Sponsoren freiwillig höhere Beiträge leisten. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit. 

 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

 

Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins zu bevorzugten 

Konditionen, z. B. günstigeren Preisen oder kostenfrei teilzunehmen. Der Umfang 

zusätzlicher Bevorzugungen der Förderer oder Sponsoren wird vom Vorstand festgelegt; es 

ist nicht erforderlich, dass die Bevorzugung im Verhältnis zur Differenz der Beitragshöhen 

steht. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 

 

(1) Der geschäftsführende Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem 1. 

Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden, die einzeln zur gerichtlichen und 

außergerichtlichen Vertretung des Vereins befugt sind. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann für andere Aufgabenbereiche weitere Mitglieder in 

den erweiterten Vorstand wählen. 

(3) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

 

§ 9 Zuständigkeit des Vorstands 

 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung; 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 

c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Prüfung der Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichts; 

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern; 

e) Beschlussfassung über die Beiträge für die Mitgliedschaft; 

f) Vorbereitung und Durchführung der Konzerte, einschließlich inhaltlicher, 

konzeptioneller, medialer Gestaltung und Festlegung der Preise und Preisstrukturen 

für Mitglieder und Nichtmitglieder des Vereins. 

 

 

§10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

 



(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 

im Amt. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 

Vorstandsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 

restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 

§11 Sitzung und Beschlüsse des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht 

nicht angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 10 Tage. Die Frist beginnt 

mit dem auf die Absendung folgenden Tag. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem zustimmen. 

 

§12 Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des 

Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 

Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein 

Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 

b) Entlastung des Vorstands; 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

d) Wahl der Kassenprüfer 

e) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins; 

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 

§13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal des 

Geschäftsjahres statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 

Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die 

Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 

bekannt zu geben. 



(3) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/10 der Mitglieder dies beim Vorstand 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 

Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenenthaltungen gelten als gültige Stimmen. 

Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 

gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 erforderlich. Eine 

Änderung des Zweckes des Vereins kann nur mit Zustimmung von 3/4 aller Mitglieder 

beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung 

nicht erschienenen Mitglieder kann gegenüber dem Vorstand nur innerhalb eines 

Monats erklärt werden. 

(3) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen 

erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet das von dem 

Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(4) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§16 Auflösung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende 

und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Hochschule für Musik, Theater und Medien in 

Hannover, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur 

Förderung von Kunst und Kultur und der Volksbildung zu verwenden hat.  

 

Satzung beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 25.10.2016 

 

 

Als Schriftführer tätig: 

 

 

 

 Hans-Jürgen Jagau 


